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Union und der Republik Mauritius (2022-2026) 

– Annahme 
  

1. Die Kommission hat am 16. September 2022 einen Vorschlag für den oben genannten 

Beschluss des Rates vorgelegt1. Der Vorschlag betrifft den Abschluss eines neuen, 

zwischen der Europäischen Union und der Republik Mauritius vereinbarten Protokolls zur 

Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem 

geltenden partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Union und 

Mauritius. 

 

2. Der Rat hat am 8. November 2022 einen Beschluss über die Unterzeichnung und die 

vorläufige Anwendung des Protokolls angenommen2. Er ist ferner übereingekommen, 

dem Europäischen Parlament den Entwurf eines Beschlusses über den Abschluss des 

Protokolls3 in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung 

zur Zustimmung zu übermitteln. 

 

3. Das Europäische Parlament hat seine Zustimmung am 14. Juni 2023 erteilt. 

                                                 
1 Dok. ST 12498/22 + ADD 1. 
2 Dok. ST 13913/22. 
3 Dok. ST 12787/22. 
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4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er 

auf einer seiner nächsten Tagungen 

– den Beschluss über den Abschluss des Protokolls in der Fassung des 

Dokuments 12787/22 annimmt; 

– die Erklärung(en) im Addendum zu diesem Vermerk zur Kenntnis nimmt. 

 

5. Das Europäische Parlament wird gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV unterrichtet, und 

der Beschluss des Rates wird ihm übermittelt. 
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